26. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes (Artikel 1 bis 5)


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


26. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 2 - Artikel 6/3 § 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2019 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 3 wird durch eine Nr. 12 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"12. in Abweichung von Artikel V.2 des Wirtschaftsgesetzbuches einen Höchstpreis für Endkunden, zu dem der Inhaber der staatlichen Konzession einen Teil der erzeugten Elektrizitätsmenge im Rahmen von Strombezugsverträgen verkaufen kann."

	2. Paragraph 3 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Der Abschluss des in Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Vertrags über die staatliche Konzession im Anschluss an den Beschluss zur Vergabe der staatlichen Konzession darf keinesfalls vor Ablauf einer Frist von fünfzehn Tagen erfolgen, gerechnet ab der Mitteilung des mit Gründen versehenen Beschlusses an die betroffenen Bieter gemäß den vom König zu bestimmenden Modalitäten. Wenn die Versendungen nicht gleichzeitig erfolgen, läuft die Frist für den betroffenen Bieter ab dem dritten Tag nach Versendung der letzten Notifizierung, es sei denn, der Bieter weist nach, dass er die Notifizierung erst später erhalten hat. Wenn ein Antrag auf Aussetzung der Ausführung des Beschlusses zur Vergabe der staatlichen Konzession innerhalb der vorerwähnten Frist eingereicht wird, darf der Vertrag über die staatliche Konzession nicht abgeschlossen werden, bevor der Staatsrat entweder über den Antrag auf vorläufige Maßnahmen oder über den Aussetzungsantrag befunden hat. Zu diesem Zweck benachrichtigt der Einreicher dieses Antrags den Minister und den für Meeresumwelt und maritime Raumplanung zuständigen Minister innerhalb dieser Frist per E-Mail oder auf anderem elektronischen Weg über die Einreichung eines solchen Antrags. Nach Ablauf der vorerwähnten Frist darf der Vertrag über die staatliche Konzession abgeschlossen werden, wenn kein Aussetzungsantrag innerhalb der vorerwähnten Frist eingereicht worden ist. Das Verbot zum Abschluss des Vertrags über die staatliche Konzession kann nur vom Einreicher eines Aussetzungsantrags, der innerhalb der vorerwähnten Frist eingereicht worden ist, geltend gemacht werden."


	Art. 3 - Artikel 6/4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden der zweite und der dritte Satz aufgehoben.

	2. Paragraph 1 Absatz 2 wird durch eine Nr. 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"6. die Ergebnisse der in Artikel 6/3 § 5 erwähnten erforderlichen Studien, die relevant sind, um den Standort, die Größe und die Anzahl der Parzellen, die Gegenstand einer staatlichen Konzession gemäß Artikel 6/3 sind, zu bestimmen."

	3. Ein Paragraph 3 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 3 - Der Netzbetreiber veröffentlicht die Ergebnisse der in Artikel 6/3 § 4 erwähnten Studien auf seiner Website, und zwar vor Durchführung des in Artikel 6/3 erwähnten Verfahrens mit Aufruf zum Wettbewerb und vor Veröffentlichung des Lastenhefts."

	4. Ein Paragraph 4 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 4 - Die Generaldirektion Energie veröffentlicht die Ergebnisse der in Artikel 6/3 § 5 erwähnten Studien auf der Website des FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie, und zwar vor Durchführung des in Artikel 6/3 erwähnten Verfahrens mit Aufruf zum Wettbewerb und vor Veröffentlichung des Lastenhefts."


	Art. 4 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 6/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 6/6 - § 1 - Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Dezember 2022 zum Schutz der Meeresumwelt und zur Organisation der maritimen Raumplanung in den belgischen Meeresgebieten können der Minister und der für Meeresumwelt und maritime Raumplanung zuständige Minister nach Stellungnahme der Kommission eine staatliche Konzession für ein Testprojekt mit einer Dauer von höchstens fünf Jahren erteilen für den Bau und Betrieb von Testanlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in den Meeresgebieten, die gemäß dem internationalen Seerecht der Hoheitsgewalt Belgiens unterliegen. Der Minister und der für Meeresumwelt und maritime Raumplanung zuständige Minister können diese staatliche Konzession für ein Testprojekt bis zu zweimal verlängern.



	§ 2 - Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Erteilung und Verlängerung staatlicher Konzessionen für die vorerwähnten Testprojekte in den Meeresgebieten unter der Hoheitsgewalt Belgiens festlegen, die gegebenenfalls von den Bestimmungen von Artikel 6/3 abweichen können.

	§ 3 - Im Sinne des vorliegenden Artikels versteht man unter Testprojekt den Bau und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in den Meeresgebieten unter der Hoheitsgewalt Belgiens, die kumulativ folgende Merkmale aufweist:

	1. eine geringe Kapazität,

	2. eine begrenzte Betriebsdauer,

	3. keine oder eine eingeschränkte Anschlusskapazität,

	4. den Zweck, Kenntnisse zu erwerben und neue Techniken zu testen, indem Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten durchgeführt werden,

	5. keine Gewinnerzielungsabsicht.

	§ 4 - In Bezug auf die in § 3 erwähnten Merkmale kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass und nach Stellungnahme der Kommission den Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels näher bestimmen.

	§ 5 - Artikel 4 ist auf die in § 1 erwähnten Anlagen nicht anwendbar."


	Art. 5 - Artikel 7 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "durch einen im Ministerrat beratenen Erlass" und den Wörtern "Maßnahmen zur Organisation des Marktes" die Wörter "eine Zertifizierungsregelung einführen, durch die der Minister Prüfstellen zertifiziert, die mit der Ausstellung der Konformitätsbescheinigungen beauftragt sind, in denen bestätigt wird, dass der betreffende Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden ist, und die diesbezüglichen Kontrollmodalitäten festlegen sowie" eingefügt und werden die Wörter "von Herkunftsnachweisen und" aufgehoben.

	2. In § 1quater Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "durch einen im Ministerrat beratenen Erlass" und den Wörtern "eine Förderregelung" die Wörter "eine Zertifizierungsregelung einführen, durch die der Minister Prüfstellen zertifiziert, die mit der Ausstellung der Konformitätsbescheinigungen beauftragt sind, in denen bestätigt wird, dass der betreffende Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden ist, und die diesbezüglichen Kontrollmodalitäten festlegen sowie" eingefügt.


(...)


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 26. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

